
hci schweren UHU ge5 undhcitsschäuigenuen Arueiten die 
Arbeitsbedingungen vcründ cru lIc1f(' n und bei der Fest
legung YO H Zuschlägen mitwirke Il. Sie müssen ferner 
da für eintrl; ten, daß di c Forderung des Gese tzes vom 
27. Septelllber 1950 über den Mutter- und Kinderschut.t 
und di e Recl lte der Fra u <.' ingclwlten werden; 
bei der Erarbei tun g der Pcrspektiv-, Inves t- und General
repa r;.t turpläne mitwirk en, auf di c Berücksichtigung des 
Ges undheits-, Arbei ts- und Br;.tndschutzes achten und für 
di e zwecl<gebundene sowie termingerechtc Verwendung 
dcr vorgesehenen Mittel so rgen; 
in den VEB a n der Aus:nbeitung des BKV, besond ers der 
Arbeitsschutzvereinbarung, und in uen LPG an der Aus
arbeitung ei nes Maßnahmeplans zur Verbesserung d'ls 
Ges llndh eits- und Arbeitsschutzes sowi e des ßrandschutzcs 
teilnehmen, di e Verwirklichung der dort fes tgelegten Maß
nahmen kontrollieren und den E rrüllungss tand laufend 
prüfcn; 
die ordnungsgemäße Planung, ßereitstellung, Verteilung 
und Verwendung der Arbeitsschutzldeidung und -mittel 
konll·olli eren und iiber ihre Gewährung entscheid en ; 

all e mit dcr LRitung und Aufsicht von P ersonell Bea uf
trag ten über den Gesundhcits- und Arbeitsschutz sowie 
Brandschutz bel ehren und darauf achten, daß solche Auf
g~bell nur Personen übertragen werdcn, die einen Befü
higungsnachwe is entsprechend dem § 15 der ASVO auf 
dcm Gebiete des Arbeitsschutzes, der tecllnischen Sicher
heit und des Br:mdschutzes besitzen ; 
sicllem, da ß alle Neuein ges tellten grund sä tzlich vor 
Arbeitsa urnahmc über den Gcsundheits- und Arbeitsschutz 
so wie übcr den Brandschutz belehrt werden( das Gleiche 
hnl bci Umsetzung nuf andc l·e Arbeitsplätze, Ein führung' 
neuer Technik sowie mindestens einmal im Quartal oder 
vor jeder Arbeitskampagne mit all en Werl<tii tigen zu 
erfolgen) ; 
ei ne zweckmäßige, ansprechende AufJdärung über die 
Mögli chkeiten ZIIr Verhütung von Krankheiten, Unfällen 
und Bränden sowie über unfallsichcre Arbeitsmethodcn , 
richtige Wohn- und Betriebs- und Arbeitshygicne, die 
Bed<.'utung des Sports und einer ri chtigen F reizeitgestal
tung für dic Erhaltung und Fes tigung dcr Gesundheit 
u. :i. in \Vort, Bild und Schrift organisieren; 
die Amegungen und Vorschläge, Hinweise und Kritiken 
der Werktätigen in Fragen des Gesundheits- und Arbeits- . 
schutzes sowie der technischen Sicllerhcit und des DrancI
schutzes beachten, auswerten und da rür sorgt'n, da ß die 
guten E rkenntnisse unverzüglich durchgesetzt werden ; 

das Vorhandensein und die richtige Führung dei· Arbeits
schutzkontrollbü cher ill allen Drigaden und Wirtschafts
ab teilungen stJ ndig prüfen un d d ;:Ifür sorgen, daß bei 
der Durchführung des poly tech nischen Unterrichts alle 
hygieniscl ,en und sichcrheitstcehnischen Fa ktoren berück
sichtigt werden; 
di e Scha ITung von Scllonarbeitsplä tzen für nicht voll 
arbeitsf;ihige P ersoncll ford ern , hi erfür elltspr<.'chcnd c 
Vorschläge unterbreiten und bei ihrer Verll"irldichullg 
heHen; 

bei der Ausa rbeitung der sozialisti scllen VVcttbewerbe lind 
bei ihrer Auswertung mitwirken und darauf achten, daß 
der Gesundhei ts- und Arbeitsschutz so wi e der Brand
sch utz ausreicheud berücl<si chtigt werd en. 

Die Sicherheitsinspektoren und Sicherheitsbea uftrag ten in d 'ln 
Betrieben der sozialis tischen Landwirtschaft üben eine sehr 
verantwortungsvolle und vif'l sei tige Tä tigkeit a us. Ihre Kenllt
nisse müssen die Vorgänge der Produktionsprozesse, Be
scharfenheit und Funktion der TecllOik sowie der baulichen 
Anlagen und die Arbeitsorganisation umfassen. Darüber hin
a us müssen sie ein umfassendes \\lissen auf dem Gebiet der 
gese tzlich en Bestimmungen besitzen. Sie müssen Motor und 
Initia tor in allen Fragen des Ges undheits-, Arbeits- und 
Brandschutzcs und durcll ihren Elan Vorbild für alle Werk
tä tigen sein. Di e Sicllerheitsinspektoren und Sicherheitsbea uf
tragten müssen ihre Tätigkeit ents ch lossen und konseq uent 
unter Einbeziehung aller W erktäti gen durchführen. 
Die Sicherheitsinspektoren bzw. Sicherheitsbeauftragten kön
nen die ihnen übertragenen Aufgaben jedocll nur lösen, wenn 
ihre Tätigl<eit allseitig- vom Leiter des Betri ebes unterstützt 
wird und die l eitend~n technischen {{ader bemüht sind, die 
zur stä ndigen Verbesserung des Gesundheits-, Arbeits- und 
ßrandschutzes erforderlichen Maßnahm en ei nzuhalten bzw. 
durclIzu se tzen. Alle Betri ebsleiter und leitend en teclmiscllcn 
Kad .. r im Betri eb müssen erk enn en, daß besonders die Sicher
hei tsbea uftrag ten durch die Ausübung ihrer Tä tigkeit sehr 
stark zusätzlich belas tet werd en und sie d eshalb nach besten 
Kräften unterstützen. 

Zusammenfassung 
Die Sicherheitsinspektoren und Sicherheitsbea uftragten sind 
Berater der Betriebsleiter und der Leiter übergeord neter 
Organe auf dem Gebi ete des Gcsundhcits-, Arbeits- wld 
Brandschutzes. Sie entbind en die Leiter der Betriebe lind die 
Lei ter der den Betrieben übergeordneten Organe sowie alle 
leitend en teclmischen Kader nicht von ihrer Verantwortung, 
ständig für die Verbesserung d es Gesundheits-, ihbeits- und 
Brandschutzes zu sorgen und solche Arbeitsbed ingungcn zu 
sclwffen, daß di e Werktätigen keinen gesu ndheitlichen Scha
den während der Arbeit und ihres Aufenth alts im Betrieb 
erl eid en und das gesellschaftliche Eigentum ständig erhalten 
und gem ehrt wird. 
Die Sicherhei tsinspek toren und Sicherhei tsbcauftragten haben 
die Aufgabe, den Leiter des Betriebes bzw. des Organs stän
dig über Stand und Entwi cldung des Gesundheits··, 
AI·bcits-, und ßrandsehutzes zu informieren, ihn :lUf J\-Iängcl 
hinzuweisen und ihre Beseitigung von ihm zu fordern bzll'. 
selbst zu veranlassen. 
Die Si cherheitsinspektoren und Sicherheitsbeauftragten wer
den nur da nn ihre Aufgaben mit E rfolg und zur vollen 
Zufriedenheit lösen, wenn sie vom LeileI' des Betriebes bzw. 
des Organs, den lei tenden technischen Kadern und allen 
Werktätigen hierbei tatkräftig unters tützt werd en. Ihl·e 
Zusammenarbeit mit deH OrgDnen des Gesundheitswesens, 
des Brandschutzes und des gewerksch aftlich en Arbeitsscllllt
zes, mit den ständigen Kommissionen für Ordnung nud 
Sicherheit sow ie für Gcs undheits- und Sozia l wesen der ört
lichen Volksvert l·e tnng is t eine unbedi ngte Notwendigkeit. 
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Ein c bedeutende Aufgabe in der CSS H. i st die Einführung 
induslriemMJiger Prod uktionsllle thodcn in der Landwirtschaft. 
Eng verbunden damit ist die Anhebung des Lebensstandards 
der Dorfbel'ölkcrung auf das Niveau in dcn St:idten bzw. der 
Industl; e. 1m Einkla ng mit dicser Perspektivc s teht d ie Tat
sudle, daß die Sorge und die Pflichten zum Schutz der 
Gesundh ci t in Industrie und Land wil-tscha rt die gleid,en 
sind und bereits in grundlegenden gese tzli chen VorschrifteIl 

* Mitarbeiter d es H:1upthysienjkers Prof. Dr. \V , SKOVRA~EK im 
Mini s terium (ür Ges undh eitswese n d er Cssn 

J Idl J ( , .\o\'f' lnlH:r 1 !I(j ~ 

ve l·anker t wurden. Als gemeinsame Grundlage hierfür gilt, 
daß dH Schutz der Gesundheit ein untrennbarer Teil alkr 
gesellscha ftli chen und insbesondere wirtschaftlich en Tä tigkeit 
ist, und daß die Verantwortlicllk cit entsp rechend ihren 
\ Vc isungsbcfugni ssen bei dCII Personen und Organisationen 
liegt, die die Pl·ocluktion leiten, organisieren oder planen. 
Es is t Aufgabe des nach Gese tz NI'. 4/1952 Sig. geschaffenen 
hygienischen und epidemiologi scllen Diens tes (außer dem 
Ka mpf gegen Anstcckungskranl<heiten) die Fürsorge um ge
sunde Lcbens- und Arbeitsbedingun ge n fachmännisch zu Ici-
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ten und zu überwa chen. Die Organe dieses Dienstes sind be
rechtigt, den betreffenden Stellen die Beseitigung von Miin
gcln aufzuedegen. Olm e ihr positives GutGchten kOHn keinc 
Bewilligung für Bau uud Inbetriebnahme von Obj ekten 
erteilt werden. Ein ved)indliches Gutachten muß vom H a upt
hygieniker der CSSR für Typenprojekte sowie technische und 
Projek tnormen von bestimmten Erzeugnissen eingeholt wer
den, die die Ge~undheit außergewöhnli ch becinrlussen. Dabei 
dürfen jedoch spezifische Probleme der L'lndwirtsch aft nicht 
vernachkissigt werden. 
Vom hygienischen Standpunkt her gesehen liegen di e Schwer
punkte auf dem Gebiet des Gesu ndheits- und Arbei tsschutz8s 
in der Landwirtschaft bei der Chemisierung, der M echanisie
rung sowie der ti eri schen Produktion. Hierüber soll anschli e
ßend berichtet werden. 

Die Chemisierung der Landwirtschaft 

umfaßt einen vie][ältigen und fes t verknüp ften Komplex von 
Problemen, ei lle isolierte Lösung ein zelner Fragen wü rde 
größte Schwierigkei ten vel'Ursaehell. Die Erfahrungen ver
a nlaßten den Haupthygieniker, bei seinem Bera tungsa ussch uß 
eine Komlllission für deli Gesundhei tsschutz beim Einsatz 
von chemischen Mitt .. ln zu bild elI . Neben Fachl euten aus dem 
Gesundhei tswesen (namentli ch zu Fragen der Lebensmi ttel
hygiene, Toxikol ogie und Arbeitshygiene) gehören zu dieser 
Kommiss ion Sachbearbeiter des Ministeriums für Landwirt
schaft und der ihm unters tehen den Institute für Pflanzen
schutz und Veterinärmedizin, Vertreter der chemischen 
Industrie und des Forschungsinstituts für agroehemische 
Technologie, wissen scho ftli che i'dita rbeiter der In sLitute für 
Pflanzenzucht und des Entomologischen Instituts der Tsche
choslowakisch en Akad emie d er Wissenschaften. Die Kommis
, ion muß i'vlaßnahmen vorbereiten, die den Einfluß von tox i
schen Rückslil ndell in Früchten, bzw. Futtcrmitteln und im 
Boden mindcrn ode,' ganz uescitigen sowie die Arbeiter schüt
zen, die mit Agroehemikaliell zu tun lwben. Als ers tes Ergeb
nis dieser i\[itarbeit is t für den P flanzenschutz mit Zu stim
mung des Haupthygienikers in den letzten beid en J ahren 
eine verbindlicllC technologische Vorschrift herausgegeben 
worden. 
Darin wurde die L\ uswahl der jeweils vorgeschriebenen che
mischen Mittel, di e Zeit der Applikation (in der Vegetations
periode usw). so \\ie ihre FO"m und Technologie vom gesund
l'eitlichen Standpunkt beeinflußt. Wichtigc,' Bes tandteil die
sel' Vorschr ift silld die SdlUtzfri sten vor· El'lltebegi nn (die 
letzte zugelassene BcI ,oncl lung). Die Kontrolle der Behand
lung und die Maßnahmen bei e tw:1ige,' Einwirkung auf be
nachb:1rte Kulturen sind verpfli chtend vorgeschrieben. W eiter 
sind darin Hin\\'eise für den Schutz der Gesundheit all er 
Beteiligten, die erste Hilfe, eille Ubersicht von all en im 
Umhuf berllldlichen Mitteln - mit näheren Angaben übel' 

Über die arbeitshygienische Beurteilung 
neuer Landmaschinen in der UdSSR1 

E in entscheidender F::lkto,' im Kampf um sichero und gesunde 
Arbeitsbedingungen beim Einsatz VOll Landmasch inen ist di e 
optim nle Berücksichtigung der Arbei tshygiene und Sicher
heitstechnik schon währenJ der Konstru ktion nnd Erprobung 
von Maschinen und Traktoren. 
Dio Arbeiten unseres InHiwt s zur llrbei tshygienischcn Beur
teilun.g neuer L:1ndmaschinell und Geril te \\'erden seit 1952 
in Verbindung mit der Ukrain ischen und der Südukrainisehen 
Prüfs telle für Maschinen durchgeführt. ßei der ersteren wurde 
1961 ein Lnborntorium zm arbeitsh ygienischen Beurteilung 
neuer L)IIdm~schinen einge richtet. So konnte schon 1962 fü,· 
die rund 11,0 staat.l ich geprüften 'Maschinen, Gedte und VOI'-

• ins titut fiil ' Al'beitsh~'g i en c und Berufskrankheiten der Ukrainischen 
Prü rstelle (ÜI' i\ 1;tschinen 
I Arbeits h ygicnc und Berufskrankheit.en (Gigicna IruJa i professio na l
nie snbotewanija) ~Ioskau (J0C:n, tl. 5, S. 7 bis 1l 
t'lbersetzt lind b(,.1.rbcitct von Dipl. -TlI g. "I. TETZNER, Dresden 

die Sicherheitsmaßnhmen -, die Vcrgiftungsanzeiel,en und 
geeignete Gegenmaßnahm ell enthalten. 
Spezielle Vorschriften wurden für die A,.) cit mit PhospllOr
insektiziden und ähnli chen Stoffen erl",sen. Jedes neu in den 
Umlauf komm end e Mittel muß dem H a upth ygieniker zur 
verbi ndlichen Begut3chtung vorgelegt werden; die auf den 
Etiketten ongcf ührte Gebrauchsanweisung muß gleichzeitig 
die Hauptangaben über die erste Hilfeleis tung en thalten. Di'O 
mit dem Ul11gong mit Agl'oehemikalien be:H1ft.rng ten Personen 
sind ürztlich zu iil)el'wachen. - Auf dem Gehiet der 

Mechanisierung der Landwirtschaft 
ist es Aufgabe VOll zwei Quto risierten staatli chen Prüfstellen, 
:llIe neuen Maschinen - einschließlich der importierten - auch 
vom StGndpunkt d es Arbei ts,chutzes und der Hygiene zu prü
fen. An den Prüfungen beteiligen sich die zuständige Gewerl:
schaft und bei besonderer hygieni scher Problemo tik auch die 
vom Haupth ygienillc r beauftrag ten Gesundheitsinstitute. 
Die Maschinenhcrs tell er s ind verpflichtet, die vo n den Ge· 
werkschaftsorganen lind vom Haupthygienik e,' für die be
treffende Maschine gegebene Au flage hinsichtlich d es Arbeits
schutzes bei der Se";enfer tigung zu erfüllen. Gnlndbge d::lfür 
sind die allgemeinen Vorschriften, außerdem wird die nach 
der RGW-Empfehlllng vom Ap,~11962 erarbei tete selbstän
dige CSN (Tschechos lowakische NOl'm) für die Konstrukt ion 
VOll Twktoren, landwirtschnftlichen Landmaschin en und Ge
,·iHen im nächsten J al,r wirk sam. 

Hauptprobleme des Arbeits- und Gesundheits
schutzes in der Viehzucht 
Im Jahre 1960 wurJen Vorschriften für die Projektierung der 
h ygienischen Einrichtungen herau sgegehen. Anordnungen zu 
den in der Viehzucht verwendeten Anlagen und Einrichtun
ge n sind in fünf technischen Normen zur Proj ekti erung von 
Bauten fü,' die Viehzucht enthal ten. Sie sind vom Haupt
hygieniker im J"hre 1963 posi tiv begutachtet worden. Au ch 
die hygienis chen und veterinären Schutzlllaßnahmen für dos 
in der ViehzlIcht verwendete Wasser sind berücksichtigt. 

Allgemeine Maßnahmen 
Sei t Beginn des Jah "es 1964 bilden alle den Schutz der 
Gesundheit dienend en Maßnah~nen einen untrennbaren Teil 
des Wirtschaftspl:1ns; die Betriebe führeIl die Inves titionell 
hje"[ü,· gesondert in den Plönen . Dieser Phnteil ist mit den 
zuständigen Orga nen des Gesundhei tsdienstes abzus timmen. 
Dnriibcr J.inGus regeln diese Vorschriften noch andere Tätig
keitsbereich.; in der Land wirtschaft, z. B. ße\\'ässCl'ung mit 
Abwässern us\\'o 
Die vorstehendcn Ausführungen sollten dcn gegcnwältigcll 
Stand des Gesundhei tsschutzes in der Landwil"lschaft der 
CSSR U1n1'eißen, nähere Einzel heiten mußten dabei aus 
Rnumgründen entfall en. A 5SG3 
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rich tungen eine arbei ts h ygien ische BeurtC'ilu ng abgegebe n 
werden. Hierzu wurden die meteorologischen Bedingungen 
und das Mikroklima an den Arbeitsplä tzen resl.gestellt, g ra
\'ime trische und konimctl'ische Mess ungen des Staubes in den 
Arhcitsbereichen durchgeführt und die Kohlclloxid-Konzen
t.raLion in den Ausp " ffg3sen der Motoren bzw. in den Arbeit.~ 
hereichen ermittelt sow ie die zur Be tä tig ung der Hand- un,l 
Fußhebel notwendigen Kräfte lind die physika lische n \Verte 
der Vibra t·ion, die Liirmstiirke und das Liirmspcktl'1lm an den 
Arbeitspl ä tzen gemessen. 
Die a" beitshygieni sche Deurt<.'ilung VO'l EntwiddUllgs- und 
Produ.ktionsmustel'll ers treck te sich 1962 auf Traktoren und 
i\las('hin cn triiger, Dodenben rbei tun.gsge rü te, Dl'illlllDsch inell 
für Hühen, Getreide und Mnis, Mähdrescher, Pflnnzm aschi
nen, Pflanzensehutzmaschinen, i\lähladcr mit vers chiedenen 
Hilfsgeräten, Gclreidemiiher, Rüben\'ollcl'lltemaschinen, Lade-

Ag l':lll cf"hnik . [li. Jg. 




